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Erwägungen

E. 1
Mit Eingabe vom 30. August 2019 erhob A.________ beim Obergericht des Kantons
Zürich Beschwerde gegen die Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft
Zürich-Limmat vom 19. August 2019.

Mit Verfügung vom 13. September 2019 wies das Obergericht die Beschwerdeschrift
wegen Ungebührlichkeit zurück und setzte A.________ eine Frist von 5 Tagen an zur
Überarbeitung der Beschwerde, unter der Androhung, dass sie sonst unbeachtet bleibe.
Zudem setzte ihm das Obergericht eine Frist von 30 Tagen an für die Bezahlung eines
Kostenvorschusses von Fr. 1'800.--, unter der Androhung, dass bei Säumnis auf das
Rechtsmittel nicht eingetreten werde.

Mit Eingabe vom 17. September 2019 erhebt A.________ Beschwerde gegen diese
Verfügung. Er sei mit der Bezeichnung des Staatsanwaltes als "Schandfleck" zwar weit
gegangen, aber nicht zu weit. Er ersuche daher um "Streichung dieser Auflage". Ausserdem
sei er finanziell nicht in der Lage, die geforderte Prozesskaution zu leisten.

Vernehmlassungen wurden keine eingeholt.

E. 2
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid in einer strafrechtlichen
Angelegenheit. Dagegen steht die Beschwerde nach Art. 78 ff. BGG offen. Es ist allerdings
Sache des Beschwerdeführers, sowohl darzulegen, dass die Sachurteilsvoraussetzungen
erfüllt sind, soweit das nicht offensichtlich ist ( Art. 42 Abs. 2 BGG ; BGE 133 II 249 E.
1.1; 353 E. 1), als auch, dass der angefochtene Entscheid Bundesrecht verletzt ( BGE 135
III 127 E. 1.6 S. 130; 134 II 244 E. 2.1 und 2.2 S. 245 f.; je mit Hinweisen).

Es ist nicht ersichtlich und wird vom Beschwerdeführer unter Verletzung der gesetzlichen
Begründungspflicht auch nicht dargetan, inwiefern der Kammerpräsident im angefochtenen
Entscheid Bundesrecht verletzt haben könnte, indem er die Beschwerde, in welcher der
fallführende Staatsanwalt als "Schandfleck im Justizsystem" bezeichnet wird, als
ungebührlich im Sinn von Art. 110 Abs. 4 StPO zur Verbesserung zurückwies.

Ein Gesuch um Erteilung des Rechts zur unentgeltlichen Prozessführung und damit zum
Verzicht auf einen Kostenvorschuss ist beim Obergericht zu stellen, welches die
Hauptsache zu entscheiden hat. Der Beschwerdeführer hat beim Obergericht kein solches
Gesuch gestellt und dieses hat dementsprechend darüber nicht entschieden, weshalb
insofern kein zulässiges Anfechtungsobjekt vorliegt.

Die Beschwerde ans Bundesgericht ist daher offensichtlich unzulässig bzw. nicht in einer
den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Weise begründet, weshalb darauf im
vereinfachten Verfahren nicht einzutreten ist. Auf die Auferlegung von Gerichtskosten kann



ausnahmsweise verzichtet werden ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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